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	Abteilung Krankenhaushygiene und Infektionsvorsorge



ESBL

	Definitionen
	ESBL

ESBL steht für Extended-Spectrum Beta-Lactamase. ß-Laktamasen sind Enzyme, welche von gramnegativen Bakterien produziert werden und die ein breites Spektrum von ß-Laktam-Antibiotika inaktivieren können. 

Die betreffenden Bakterien werden dadurch unempfindlich (resistent) gegenüber wichtigen Antibiotika wie Penicillinen und Cephalosporinen der 3. und 4. Generation. Wenn bei gramnegativen Bakterien neben ESBL auch andere Resistenzmechanismen auftreten (z.B. gegen Carbapeneme), wird die Bezeichnung MRGN (siehe eigene Beschreibung) verwendet. 

	Vorkommen
	ESBL-Resistenzen lassen sich bei verschiedenen Bakterien nachweisen, insbesondere bei Enterobakterien, zu denen unter anderem Klebsiellen, Enterobacter und Escherichia coli zählen, sowie bei Non-Fermentern (z.B. Pseudomonas aeruginosa und Acinetobacter baumannii). Gemeinsam ist diesen Bakterien, dass sie ein feuchtes Milieu bevorzugen und deshalb auch im Darm, im Harn, in den Atemwegen oder in Wunden vorkommen können. 

ESBL produzierende Bakterien sind nicht pathogener als empfindliche Bakterien. Das bedeutet, sie führen nicht häufiger zu Erkrankungen, allerdings sind die Behandlungsmöglichkeiten (Anzahl der zur Verfügung stehenden Antibiotika) eingeschränkt.

	Übertragung
	Abhängig von der ESBL-Lokalisation beim Patienten sind folgende Übertragungswege wahrscheinlich

· Darm: Fäkal – oral

· Sputum, Trachealsekret: Tröpfchen, Aerosole

· Wunden: Hände, Gegenstände

· Allgemein: Kontaminierte Oberflächen, Gegenstände, Hände

	Meldepflicht
	Es besteht keine behördliche Meldepflicht.

	Prophylaxe
	Restriktive Antibiotika-Anwendung, um möglichst die Bildung von Resistenzen zu vermeiden und den Selektionsdruck zu vermindern. 

	Hygiene-maßnahmen
	Abhängig von der ESBL-Lokalisation beim Patienten können eventuell in Absprache mit dem Hygieneteam folgende Hygienemaßnahmen erforderlich werden (grundsätzlich ist die Einhaltung der Basishygienemaßnahmen ausreichend).
· Einzelzimmerunterbringung ist nicht erforderlich, außer der Patient wird als Streuquelle von ESBL (z.B. nicht kooperative Patienten mit Diarrhoe, Tracheostoma, ...) vermutet.



	Häufige 

Fragen
	Patienten mit ESBL 
· dürfen gemeinsame Sanitärbereiche benützen,

· benötigen kein Einzelzimmer. Ausnahme: Wenn der Patient als Streuquelle vermutet wird (siehe unter Hygienemaßnahmen).

Es ist nicht notwendig

· andere als die bereits in Verwendung stehenden Desinfektionsmittel zu verwenden,

· Einmalgeschirr zu verwenden,

· die Bettwäsche anders als üblich aufzubereiten,

· im Zimmer eine routinemäßige Flächendesinfektion durchzuführen (Reinigung wie in anderen Patientenzimmern ausreichend),

· für Besucher besondere Schutzmaßnahmen zu treffen (keine Überschürzen, keine Handschuhe, kein Mund- und Nasenschutz, ...).


Veränderung gegenüber der Vorversion:

Keine (Neuerstellung)
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